
Durchführungsbestimmungen zu § 22 Nr. 1 d) FVR-SpO Ordnungsdienst (ab 
01.07.2015) 
 
1. Bei jedem Pflichtspiel müssen, bei Freundschaftsspielen sollen zur Gewährleistung der 
Platzsicherheit im Seniorenbereich (ab Kreisliga B aufwärts) mindestens 5 mit einer 
Armbinde oder Ordnerweste gekennzeichnete volljährige Platzordner anwesend sein, im 
Frauenbereich sowie im Juniorinnen- und Juniorenbereich (ab B-Jun.) mindestens 2. Die 
Regelung ist praxisgerecht in der Form auszulegen, dass eine entsprechende Mindestanzahl 
von Zuschauern anwesend sein muss.  

 
Soweit es die konkreten Umstände erfordern (z.B. erwartete Anzahl von Zuschauern, 
besonders risikobehaftete Umstände), ist die Anzahl der anwesenden Platzordner 
entsprechend zu erhöhen. Bei Vorliegen derartiger Umstände sind auch bei Spielen im 
Seniorenbereich unterhalb der Kreisliga B genügend gekennzeichnete Platzordner 
einzusetzen. 
 
Die Platzordner dürfen während ihres Einsatzes keine andere Funktion ausüben. 
 
2. Der Platzverein hat dem Schiedsrichter vor Beginn des Spiels mit dem Spielbericht den 
offiziellen Meldebogen (steht auf der Homepage des FVR zum Download bereit) mit der Liste 
der eingesetzten Platzordner vorzulegen. 
 
3. Der Schiedsrichter hat jeden Verstoß einschließlich der Nichtbeachtung der Vorlagepflicht 
bezüglich der in Nr. 2 genannten Ordnerlisten im Spielbericht unter „Sonstige 
Vorkommnisse" zu vermerken. 
 
4. Beim ersten Verstoß spricht der Spielleiter gegen den jeweiligen Platzverein eine 
Verwarnung aus. Bei einem weiteren Verstoß innerhalb derselben Spielzeit erfolgt eine 
Anzeige an die zuständige Spruchkammer. 
 
 


